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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1983

Norm

AußStrG §9 D1

Rechtssatz

Derjenige mit dessen Zustimmung und an dessen Stelle der Minderjährige seinen Eintritt in einen Prozeß als

Hauptpartei erklärt, hat keine Parteistellung in diesbezüglichen Genehmigungsverfahren.
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